
 

Anträge des Regierungsrates und der Kommission 
RRB Nr. 1024 
Kantonales Finanzkontrollgesetz (KFKG). Totalrevision 
 

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 Kantonales Finanzkontrollgesetz 
(KFKG) 

   

 Der Grosse Rat des Kantons Bern    

 gestützt auf Artikel 106 der Kantonsver-
fassung (KV)1), 
auf Antrag des Regierungsrates, 

   

 beschliesst:    

 I.    

      1 Allgemeines    

 Art.  1 
Gegenstand 

   

 1 Dieses Gesetz regelt die Stellung, Orga-
nisation, Aufgaben und Kompetenzen der 
Finanzkontrolle. 

   

 Art.  2 
Stellung 

   

 1 Die Finanzkontrolle ist das oberste Fi-
nanzaufsichtsorgan des Kantons und 
bildet eine selbstständige Organisations-
einheit. 

   

                                                   
1) BSG 101.1 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 2 Sie ist fachlich unabhängig, nicht wei-
sungsgebunden und nur der Verfassung 
und dem Gesetz verpflichtet. 

   

 3 Sie unterstützt gleichermassen den 
Grossen Rat, den Regierungsrat und die 
Justizleitung. 

  3 Sie unterstützt 
gleichermassen den 
Grossen Rat, den Re-
gierungsrat und die 
Justizleitung
Justizverwaltungslei-
tung. 

      2 Organisation    

 Art.  3 
Leitung 

   

 1 Der Grosse Rat wählt auf Vorschlag des 
Finanzkontrollgremiums (Art. 34 bis 37) 
die Vorsteherin oder den Vorsteher der 
Finanzkontrolle für eine Amtsdauer von 
vier Jahren. 

   

 2 Die Vorsteherin oder der Vorsteher der 
Finanzkontrolle ist eine im Bereich Wirt-
schaftsprüfung ausgewiesene Fachper-
son mit guten Kenntnissen beider Amts-
sprachen. 

   



- 3 -  
 
 

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 3 Sie oder er hat die personalrechtliche 
Stellung einer Direktionsvorsteherin oder 
eines Direktionsvorstehers. Im Übrigen 
finden die Bestimmungen des Personal-
gesetzes vom 16. September 2004 (PG)1) 
über das Arbeitsverhältnis der hauptamtli-
chen Behördenmitglieder sinngemäss 
Anwendung. 

   

 Art.  4 
Aufsicht über die Leitung 

   

 1 Aufsichtsbehörde für die Vorsteherin 
oder den Vorsteher der Finanzkontrolle ist 
die Finanzkommission. 

   

 2 Die Finanzkommission nimmt vor der 
Anordnung von aufsichtsrechtlichen Mas-
snahmen Rücksprache mit dem Finanz-
kontrollgremium. 

   

 Art.  5 
Personal 

   

 1 Die Vorsteherin oder der Vorsteher der 
Finanzkontrolle stellt das Personal der 
Finanzkontrolle nach den Bestimmungen 
der Personalgesetzgebung an. 

   

 2 Anstellungen und Beförderungen sind im 
Rahmen des vom Grossen Rat genehmig-
ten Voranschlags möglich. 

   

 Art.  6 
Beizug von Sachverständigen 

   

                                                   
1) BSG 153.01 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 1 Die Finanzkontrolle kann Sachverstän-
dige beiziehen, sofern die Erfüllung ihrer 
Aufgaben besondere Fachkenntnisse 
erfordert oder mit dem verfügbaren Per-
sonalbestand nicht gewährleistet werden 
kann. 

   

 Art.  7 
Voranschlag, Aufgaben- und Finanzplan 

   

 1 Die Finanzkontrolle erstellt ihren jährli-
chen Voranschlag sowie ihren Aufgaben- 
und Finanzplan. 

   

 2 Der Regierungsrat übernimmt diese 
unverändert in den Voranschlag sowie in 
den Aufgaben- und Finanzplan des Kan-
tons. 

   

 Art.  8 
Haushaltsführung 

   

 1 Für die Haushaltsführung der Finanz-
kontrolle gilt die Gesetzgebung über die 
Steuerung von Finanzen und Leistungen, 
soweit dieses Gesetz keine besonderen 
Vorschriften enthält. 

   

 2 Die Finanzkontrolle    

 a bewilligt die laufenden Ausgaben im 
Rahmen des Voranschlags abschlies-
send, wobei für Investitionen die or-
dentlichen Ausgabenbefugnisse gelten, 

   

 b führt eine Besondere Rechnung.    
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 3 Die Vorsteherin oder der Vorsteher der 
Finanzkontrolle kann mit Zustimmung der 
Finanzkommission 

   

 a nachkreditspflichtige Abweichungen der 
im Voranschlag beschlossenen Saldi 
bewilligen, wenn diese eine Million 
Franken pro Produktgruppe nicht über-
steigen, 

   

 b Verpflichtungen bereits vor der Bewilli-
gung eines Nachkredits eingehen, wenn 
ein Aufschub erhebliche nachteilige Fol-
gen für den Kanton hätte. 

   

 Art.  9 
Revisionsstelle 

   

 1 Die Finanzkommission bestimmt eine 
externe Revisionsstelle, welche die Be-
sondere Rechnung der Finanzkontrolle 
prüft. 

   

 2 Die Revisionsstelle erstattet der Finanz-
kommission und dem Regierungsrat Be-
richt über die Ergebnisse. 

   

      3 Aufgaben    

 Art.  10 
Aufsichtsbereich 

   

 1 Dem Aufsichtsbereich der Finanzkontrol-
le unterliegen 

   

 a die kantonale Verwaltung,    
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 b die Gerichtsbehörden und die Staatsan-
waltschaft, 

   

 c die kantonalen Anstalten,    

 d Organisationen und Personen, die 
Staatsbeiträge oder andere kantonale 
Leistungen im Rahmen eines öffentlich-
rechtlichen Verhältnisses empfangen, 
nach Massgabe von Artikel 14 Absatz 2, 

   

 e Organisationen und Personen, denen 
der Kanton öffentliche Aufgaben über-
tragen hat, nach Massgabe von Artikel 
14 Absatz 3, 

   

 f Organisationen des öffentlichen Rechts 
und des Privatrechts, an denen der Kan-
ton beteiligt ist, nach Massgabe von Ar-
tikel 14 Absatz 3. 

   

 Art.  11 
Aufgaben 

   

 1 Die Finanzkontrolle nimmt hauptsächlich 
die Aufgaben der Abschlussprüfung (Art. 
13), der Finanzaufsicht (Art. 14) und der 
Meldestelle Missstände (Art. 40 bis 43) 
wahr. 

   

 2 Sie darf nicht mit Vollzugsaufgaben be-
auftragt werden. 

   

 Art.  12 
Grundsätze der Aufgabenerfüllung 

   

 1 Die Finanzkontrolle    
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 a übt ihre Tätigkeit risikoorientiert nach 
den Bestimmungen dieses Gesetzes 
und nach den allgemein anerkannten 
berufsständischen Grundsätzen der 
Wirtschaftsprüfung aus, 

   

 b koordiniert ihre Tätigkeit mit den für die 
Aufsicht verantwortlichen Stellen, 

   

 c wahrt bei ihren Prüfungstätigkeiten den 
Grundsatz der Verhältnismässigkeit. 

   

 Art.  13 
Abschlussprüfungen 

   

 1 Die Finanzkontrolle prüft die vom Regie-
rungsrat vorgelegte Jahresrechnung. 

   

 2 Sie prüft die Jahresrechnungen von 
kantonalen Anstalten, soweit die Spezial-
gesetzgebung nichts anderes vorsieht. 

   

 3 Sie kann als Revisionsstelle Mandate für 
weitere Abschlussprüfungen annehmen, 
soweit dafür ein besonderes öffentliches 
Interesse besteht. In diesem Fall stellt sie 
Honorare nach branchenüblichen Ansät-
zen in Rechnung. 

   

 Art.  14 
Finanzaufsicht 

   

 1 Die Finanzaufsicht der Finanzkontrolle 
umfasst die Prüfung der Ordnungs- und 
Rechtmässigkeit sowie der Wirtschaftlich-
keit des Haushaltsvollzugs. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 2 Sie umfasst bei Organisationen und 
Personen gemäss Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe d die Prüfung der Ordnungs- 
und Rechtmässigkeit sowie der Zweck-
mässigkeit der Mittelverwendung. 

   

 3 Sie beschränkt sich bei Organisationen 
und Personen gemäss Artikel 10 Absatz 1 
Buchstaben e und f auf die Überprüfung 
der Wahrnehmung der Aufsichts- und 
Controllingaufgaben durch die zuständi-
gen kantonalen Stellen. 

   

 Art.  15 
Sonderprüfungen 

   

 1 Die folgenden Behörden können die 
Finanzkontrolle zur Unterstützung ihrer 
Oberaufsicht oder Aufsicht mit Sonderprü-
fungen beauftragen: 

   

 a die parlamentarischen Untersuchungs-
kommissionen, 

   

 b die Aufsichtskommissionen des Grossen 
Rates, 

   

 c der Regierungsrat,    

 d die Direktionen und die Staatskanzlei,    
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 e die Justizleitung, die obersten kantona-
len Gerichte und die Generalstaatsan-
waltschaft. 

  e die Justizleitung
Justizverwaltungslei-
tung, die obersten 
kantonalen Gerichte 
und die General-
staatsanwaltschaft. 

 2 Die Finanzkontrolle kann Sonderprüfun-
gen ablehnen, wenn diese die Wahrneh-
mung ihrer gesetzlichen Aufgaben ge-
fährden. 

   

 Art.  16 
Prüfungsplan 

   

 1 Die Finanzkontrolle legt jährlich auf der 
Basis von Prüfungsschwerpunkten einen 
Prüfungsplan fest. 

   

 2 Sie koordiniert ihre Prüfungen mit den 
entsprechenden Aktivitäten der Aufsichts-
kommissionen des Grossen Rates sowie 
der kantonalen Datenschutzaufsichtsstel-
le. 

   

 3 Sie bringt den Prüfungsplan der Finanz-
kommission und der Geschäftsprüfungs-
kommission des Grossen Rates, dem 
Regierungsrat sowie der Justizleitung zur 
Kenntnis. 

3 Sie bringt den Prüfungs-
plan den Aufsichtskommis-
sionen des Grossen Rates, 
dem Regierungsrat sowie 
der Justizleitung zur 
Kenntnis. 

 3 Sie bringt den Prü-
fungsplan den Auf-
sichtskommissionen 
des Grossen Rates, 
dem Regierungsrat 
sowie der Justizleitung
 Justizverwaltungslei-
tung zur Kenntnis. 

 Art.  17 
Fachtechnische Unterstützung 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 1 Die Behörden gemäss Artikel 15 Absatz 
1 können die Finanzkontrolle bei Bedarf 
mit einer fachlichen Stellungnahme beauf-
tragen. 

   

 2 Die Finanzkontrolle kann die fachtechni-
sche Unterstützung ablehnen, wenn diese 
ihre Unabhängigkeit beeinträchtigt. 

   

      4 Ergebnisse der Prüfungstätigkei-
ten und Berichterstattung 

   

      4.1 Ergebnisse der Prüfungstätig-
keiten 

   

 Art.  18 
Vorgängige Stellungnahme zum Entwurf des Prüfungsbe-
richts 

   

 1 Die Finanzkontrolle gibt der geprüften 
Stelle Gelegenheit, sich zum Entwurf des 
Prüfungsberichts zu äussern. 

   

 2 Sie berücksichtigt die Stellungnahme der 
geprüften Stelle angemessen. 

   

 Art.  19 
Ergebnisse der Abschlussprüfungen 

   

 1 Die Finanzkontrolle    
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 a teilt die Ergebnisse der Prüfung der 
Jahresrechnung gemäss Artikel 13 Ab-
satz 1, unter Einschluss des Prüfungs-
testats, der Finanzkommission, der Ge-
schäftsprüfungskommission, dem Re-
gierungsrat sowie den Direktionen und 
der Staatskanzlei mit, 

   

 b erstattet der Justizkommission und der 
Justizleitung Bericht über die sie betref-
fenden Ergebnisse. 

  b erstattet der Justiz-
kommission und der 
JustizleitungJustiz-
verwaltungsleitung 
Bericht über die sie 
betreffenden Ergeb-
nisse. 

 2 Sie teilt die Ergebnisse der Prüfung der 
Jahresrechnung von kantonalen Anstalten 
gemäss Artikel 13 Absatz 2, unter Ein-
schluss des Prüfungstestats, der Anstalt 
sowie der zuständigen Direktion mit. 

   

 Art.  20 
Ergebnisse der Finanzaufsicht 

   

 1 Die Finanzkontrolle teilt die Ergebnisse 
ihrer Prüfungen im Rahmen der Finanz-
aufsicht gemäss Artikel 14 der geprüften 
Stelle sowie der zuständigen Direktion, 
der Staatskanzlei, dem betroffenen obers-
ten kantonalen Gericht oder der General-
staatsanwaltschaft mit. 

   

 Art.  21 
Ergebnisse der Sonderprüfungen 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 1 Die Finanzkontrolle teilt die Ergebnisse 
von Sonderprüfungen gemäss Artikel 15 
der auftraggebenden Stelle, der geprüften 
Stelle sowie der zuständigen Direktion, 
der Staatskanzlei oder der Justizleitung 
mit. 

  1 Die Finanzkontrolle 
teilt die Ergebnisse 
von Sonderprüfungen 
gemäss Artikel 15 der 
auftraggebenden Stel-
le, der geprüften Stelle 
sowie der zuständigen 
Direktion, der Staats-
kanzlei oder der Jus-
tizleitung
 Justizverwaltungslei-
tung mit. 

 Art.  22 
Stellungnahme zu den Prüfungsergebnissen und Informati-
on 

   

 1 Die geprüfte Stelle nimmt Stellung zu 
den Prüfungsergebnissen der Finanzkon-
trolle und informiert diese über Massnah-
men und Termine. 

   

 Art.  23 
Verantwortlichkeiten 

   

 1 Die Verantwortung, ob und wie Mass-
nahmen aufgrund von Prüfungsfeststel-
lungen der Finanzkontrolle ergriffen wer-
den, liegt bei der geprüften Stelle. Ist die-
se nicht Teil der kantonalen Verwaltung, 
so prüft die zuständige kantonale Stelle 
allfällige Massnahmen. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 2 Der Entscheid der geprüften Stelle, 
Massnahmen aufgrund von Prüfungsfest-
stellungen von mittlerer Wesentlichkeit 
nicht oder nur teilweise umzusetzen, er-
fordert die Genehmigung 

   

 a der Direktionsvorsteherin oder des Di-
rektionsvorstehers für die Direktionen 
und für die Regierungsstatthalterämter, 

   

 b der Staatsschreiberin oder des Staats-
schreibers für die Staatskanzlei, 

   

 c der Präsidentin oder des Präsidenten 
des Obergerichts für die kantonalen Zi-
vil- und Strafgerichte, 

   

 d der Präsidentin oder des Präsidenten 
des Verwaltungsgerichts für die verwal-
tungsunabhängigen Justizbehörden, 

   

 e der Generalstaatsanwältin oder des 
Generalstaatsanwalts für die Staatsan-
waltschaft. 

   

 3 Die Finanzkontrolle qualifiziert Prüfungs-
feststellungen über gravierende oder wie-
derholte Rechtsverletzungen sowie über 
Sachverhalte, die erhebliche Auswirkun-
gen auf den Finanzhaushalt haben, als 
von hoher Wesentlichkeit. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 4 Zu Prüfungsfeststellungen von hoher 
Wesentlichkeit nimmt der Regierungsrat 
oder die Justizleitung Stellung und be-
schliesst allfällige Massnahmen und Ter-
mine. 

  4 Zu Prüfungsfeststel-
lungen von hoher We-
sentlichkeit nimmt der 
Regierungsrat oder die 
Justizleitung
Justizverwaltungslei-
tung Stellung und be-
schliesst allfällige 
Massnahmen und 
Termine. 

      4.2 Berichterstattung    

 Art.  24 
Periodische Berichterstattung 

   

 1 Die Finanzkontrolle erstattet den folgen-
den Behörden periodisch Bericht über ihre 
Prüfungstätigkeiten sowie über Prüfungs-
feststellungen von hoher Wesentlichkeit: 

   

 a der Finanzkommission, der Geschäfts-
prüfungskommission und dem Regie-
rungsrat, 

   

 b der Justizkommission und der Justizlei-
tung, wenn sie betroffen sind. 

  b der Justizkommission 
und der Justizleitung
Justizverwaltungslei-
tung, wenn sie be-
troffen sind. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 2 Der Bericht enthält die Stellungnahmen 
des Regierungsrates bzw. der Justizlei-
tung gemäss Artikel 23 Absatz 4. 

  2 Der Bericht enthält 
die Stellungnahmen 
des Regierungsrates 
bzw. der Justizleitung
Justizverwaltungslei-
tung gemäss Artikel 23 
Absatz 4. 

 Art.  25 
Tätigkeitsbericht 

   

 1 Die Finanzkontrolle erstattet dem Gros-
sen Rat und dem Regierungsrat jährlich 
einen Bericht über ihre Tätigkeiten und 
die durchgeführten Prüfungen. 

   

 Art.  26 
Öffentlichkeit 

   

 1 Die Prüfungsberichte der Finanzkontrolle 
und die dazugehörenden Akten sind nicht 
öffentlich. 

   

 2 Öffentlich sind    

 a das Prüfungstestat zur Jahresrechnung 
des Kantons, 

   

 b Prüfungstestate zu Jahresrechnungen 
kantonaler Anstalten, soweit die Spezi-
algesetzgebung nichts anderes vorsieht, 

   

 c der Tätigkeitsbericht der Finanzkontrolle.    

 Art.  27 
Information 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 1 In besonderen Fällen, die von grund-
sätzlicher Bedeutung und von erhebli-
chem öffentlichem Interesse sind, kann 
die Vorsteherin oder der Vorsteher der 
Finanzkontrolle nach vorgängiger Konsul-
tation der zuständigen Aufsichtskommis-
sionen des Grossen Rates sowie des 
Regierungsrates die Öffentlichkeit direkt 
informieren. 

   

      5 Verfahren    

 Art.  28 
Mitwirkungs- und Datenlieferungspflicht 

   

 1 Die geprüften Stellen haben die Finanz-
kontrolle bei ihrer Aufgabenerfüllung zu 
unterstützen und ihr die nötigen Auskünfte 
zu erteilen. 

   

 2 Sie haben ihr die für die Aufgabenerfül-
lung erforderlichen Informationen und 
Daten, einschliesslich besonders schüt-
zenswerter Personendaten, soweit diese 
für die Aufgabenerfüllung geeignet und 
zwingend erforderlich sind, zur Verfügung 
zu stellen oder ihr zu diesem Zweck Zu-
griff auf Datensammlungen zu gewähren. 

   

 3 Sie können sich nicht auf gesetzliche 
Geheimhaltungspflichten berufen. 

   

 Art.  29 
Differenzen betreffend die Mitwirkungs- und Datenliefe-
rungspflicht 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 1 Bei Differenzen betreffend die Mitwir-
kungs- und Datenlieferungspflicht zwi-
schen der Finanzkontrolle und den ge-
prüften Stellen gemäss Artikel 10 Absatz 
1 Buchstaben a bis c kann die Finanzkon-
trolle das Finanzkontrollgremium befas-
sen. Dieses entscheidet endgültig über 
die Mitwirkung und die Herausgabe von 
Daten durch die geprüfte Stelle. 

1 Verweigern kantonale 
Stellen, Organisationen 
oder Personen gemäss 
Artikel 10 Absatz 1 Buch-
staben a bis f die Mitwir-
kungs- und Datenliefe-
rungspflicht, erlässt die 
Finanzkontrolle nach er-
folgloser Mahnung eine 
Verfügung. Darin kann sie 
die Mitwirkung und die 
Herausgabe von Daten 
anordnen. 

 1 Verletzen die geprüf-
ten Stellen die Mitwir-
kungs- und Datenliefe-
rungspflicht, erlässt die 
Finanzkontrolle nach 
erfolgloser Mahnung 
eine Verfügung. Darin 
kann sie die Mitwir-
kung und die Heraus-
gabe von Daten an-
ordnen. 

 2 Bei Differenzen betreffend die Mitwir-
kungs- und Datenlieferungspflicht zwi-
schen der Finanzkontrolle und Organisa-
tionen und Personen gemäss Artikel 10 
Absatz 1 Buchstabe d kann die Finanz-
kontrolle die Mitwirkung und die Heraus-
gabe von Daten durch Verfügung anord-
nen. Gegen die Verfügung kann Be-
schwerde beim Verwaltungsgericht ge-
führt werden. 

2 Gegen die Verfügung 
kann Beschwerde beim 
Verwaltungsgericht geführt 
werden. 

 Antrag Kommission I 

     

 Art.  30 
Dokumentationspflicht sowie Dauer der Datenaufbewahrung 
und -speicherung 

   

 1 Zugriffe auf Datensammlungen sowie 
die damit verfolgten Zwecke müssen do-
kumentiert werden. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 2 Die Finanzkontrolle darf die ihr gemäss 
Artikel 28 Absatz 2 zur Kenntnis gebrach-
ten Personendaten nur bis zum Abschluss 
des jeweiligen Prüfungsverfahrens auf-
bewahren oder speichern. Vorbehalten 
bleiben die gesetzlichen Aufbewahrungs- 
und die berufsständischen Dokumentati-
onspflichten. 

   

 Art.  31 
Geheimhaltungspflicht 

   

 1 Soweit die Finanzkontrolle Kenntnis von 
Tatsachen erhält, die gesetzlichen Ge-
heimhaltungsbestimmungen unterliegen, 
ist sie ihrerseits daran gebunden. 

   

 2 Diese Geheimhaltungspflicht gilt auch 
für beigezogene Sachverständige gemäss 
Artikel 6. 

   

 3 Wer über die Berichterstattung der Fi-
nanzkontrolle Kenntnis von Tatsachen 
erhält, die gesetzlichen Geheimhaltungs-
pflichten unterliegen, ist seinerseits zur 
Geheimhaltung verpflichtet. 

   

 Art.  32 
Einbezug Dritter 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 1 Im Rahmen von Sonderprüfungen ge-
mäss Artikel 15 gibt die auftraggebende 
Behörde Dritten, die nicht der geprüften 
Stelle angehören und denen ein pflicht-
widriges Verhalten vorgeworfen wird oder 
die anderweitig in ihren Interessen unmit-
telbar und erheblich betroffen sind, die 
Gelegenheit, sich zu den sie betreffenden 
Punkten zu äussern. 

 1 lm Rahmen von Sonder-
prüfungen gemäss Artikel 
15 gibt die auftraggebende 
Behörde die Finanzkontrol-
le Dritten, die nicht der 
geprüften Stelle angehören 
und denen ein pflichtwidri-
ges Verhalten vorgeworfen 
wird oder die anderweitig in 
ihren Interessen unmittel-
bar und erheblich betroffen 
sind, die Gelegenheit, sich 
zu den sie betreffenden 
Punkten zu äussern.   
 

Antrag Regierungsrat I 

 2 Dritte gemäss Absatz 1 haben die Ver-
traulichkeit des Prüfungsverfahrens zu 
wahren. 

   

 Art.  33 
Strafbare Handlungen 

   

 1 Ergibt eine Prüfung Hinweise auf straf-
bare Handlungen, meldet die Finanzkon-
trolle diese der zuständigen Direktion, der 
Staatskanzlei oder der Justizleitung. 

  1 Ergibt eine Prüfung 
Hinweise auf strafbare 
Handlungen, meldet 
die Finanzkontrolle 
diese der zuständigen 
Direktion, der Staats-
kanzlei oder der Jus-
tizleitung
Justizverwaltungslei-
tung. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 2 Im Übrigen findet Artikel 48 des Einfüh-
rungsgesetzes vom 11. Juni 2009 zur 
Zivilprozessordnung, zur Strafprozess-
ordnung und zur Jugendstrafprozessord-
nung (EG ZSJ)1) Anwendung. 

   

      6 Zusammenwirken mit anderen 
Behörden 

   

      6.1 Finanzkontrollgremium    

 Art.  34 
Zusammensetzung 

   

 1 Dem Finanzkontrollgremium gehören an    

 a die Präsidentin oder der Präsident der 
Finanzkommission, 

   

 b die Präsidentin oder der Präsident der 
Geschäftsprüfungskommission, 

   

 c die Finanzdirektorin oder der Finanzdi-
rektor, 

   

 d ein weiteres Mitglied des Regierungsra-
tes, 

   

 e die Vorsteherin oder der Vorsteher der 
Finanzkontrolle. 

   

                                                   
1) BSG 271.1 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 2 Die Staatsschreiberin oder der Staats-
schreiber sowie die Sekretärin oder der 
Sekretär der Finanzkommission nehmen 
an den Sitzungen des Finanzkontrollgre-
miums teil. 

   

 3 Das Finanzkontrollgremium kann weitere 
Personen beratend beiziehen. 

   

 Art.  35 
Leitung und Stimmrecht 

   

 1 Die Präsidentin oder der Präsident der 
Finanzkommission hat den Vorsitz und 
bei Stimmengleichstand den Stichent-
scheid. 

   

 2 Kein Stimmrecht haben    

 a die Vorsteherin oder der Vorsteher der 
Finanzkontrolle, 

   

 b die Staatsschreiberin oder der Staats-
schreiber, 

   

 c die Sekretärin oder der Sekretär der 
Finanzkommission. 

   

 3 Die Sekretärin oder der Sekretär der 
Finanzkommission führt das Sekretariat. 

   

 Art.  36 
Funktion und Aufgaben 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 1 Das Finanzkontrollgremium dient dem 
Zusammenwirken zwischen der Finanz-
kontrolle, dem Regierungsrat und dem 
Grossen Rat. 

   

 2 Ihm obliegen insbesondere 2 Ihm obliegen insbesonde-
re 

 Antrag Kommission I 

 a der Vorschlag zur Wahl oder Wieder-
wahl der Vorsteherin oder des Vorste-
hers der Finanzkontrolle durch den 
Grossen Rat, 

a der Vorschlag zur Wahl 
oder Wiederwahl der 
Vorsteherin oder des 
Vorstehers der Finanz-
kontrolle durch den Gros-
sen Rat, 

  

 b der Entscheid über Differenzen betref-
fend die Mitwirkungs- und Datenliefe-
rungspflicht, 

b der Entscheid über Diffe-
renzen betreffend die 
Mitwirkungs- und Daten-
lieferungspflicht, 

  

 c die Erteilung von Aufträgen für die peri-
odische Qualitätsbeurteilung, 

cb die Erteilung von Aufträ-
gen für die periodische 
Qualitätsbeurteilung, 

  

 d die Besprechung der Schwerpunkte der 
Jahresaktivitäten, 

dc die Besprechung der 
Schwerpunkte der Jah-
resaktivitäten, 

  

 e die Besprechung aktueller Entwicklun-
gen. 

ed die Besprechung aktuel-
ler Entwicklungen. 

  

 Art.  37 
Qualitätsbeurteilung 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 1 Das Finanzkontrollgremium lässt min-
destens alle fünf Jahre eine Qualitätsbe-
urteilung der Finanzkontrolle durch eine 
externe Stelle durchführen. 

   

 2 Die Qualitätsbeurteilung umfasst insbe-
sondere  

   

 a die Einhaltung der berufsständischen 
Grundsätze, 

   

 b die Organisation und Führung der Fi-
nanzkontrolle, 

   

 c die Aufgabenerfüllung.    

 3 Die Stelle gemäss Absatz 1 erstattet 
dem Finanzkontrollgremium Bericht. 

   

      6.2 Andere Behörden    

 Art.  38 
Geschäftsverkehr 

   

 1 Die Finanzkontrolle verkehrt direkt mit 
der Finanzkommission, der Geschäftsprü-
fungskommission, dem Regierungsrat, 
der Justizleitung sowie bei Bedarf mit der 
Justizkommission. 

  1 Die Finanzkontrolle 
verkehrt direkt mit der 
Finanzkommission, 
der Geschäftsprü-
fungskommission, dem 
Regierungsrat, der 
Justizleitung
Justizverwaltungslei-
tung sowie bei Bedarf 
mit der Justizkommis-
sion. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 2 Sie kann nach Orientierung der Finanz-
kommission direkt mit weiteren Organen 
des Grossen Rates verkehren. 

   

 3 Die Aufsichtskommissionen des Gros-
sen Rates können abgeschlossene Prü-
fungsberichte sowie allfällige Stellung-
nahmen der geprüften Stelle direkt bei der 
Finanzkontrolle verlangen. Sie orientieren 
in diesen Fällen den Regierungsrat über 
die Einsicht in den Prüfungsbericht. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

  4 Die Datenschutzauf-
sichtsstelle kann direkt bei 
der Finanzkontrolle abge-
schlossene Prüfungsbe-
richte sowie allfällige Stel-
lungnahmen der geprüften 
Stelle verlangen, soweit 
diese einen Bezug zu Vor-
abkontrollen von Datenbe-
arbeitungen im Sinne von 
Artikel 17a des Daten-
schutzgesetzes vom 19. 
Februar 1986 (KDSG)1) 
haben. Sie orientiert in 
diesen Fällen die zuständi-
ge Direktion, die Staats-
kanzlei, das betroffene 
oberste kantonale Gericht 
oder die Generalstaatsan-
waltschaft über die Einsicht 
in den Prüfungsbericht. 

4 Die Datenschutzauf-
sichtsstelle kann direkt bei 
der Finanzkontrolle abge-
schlossene Prüfungsbe-
richte sowie allfällige Stel-
lungnahmen der geprüften 
Stelle verlangen, soweit 
diese einen Bezug zu Vor-
abkontrollen von Datenbe-
arbeitungen im Sinne von 
Artikel 17a des Daten-
schutzgesetzes vom 19. 
Februar 1986 (KDSG)2) 
haben. Sie orientiert in 
diesen Fällen die zuständi-
ge Direktion, die Staats-
kanzlei, das betroffene 
oberste kantonale Gericht 
oder die Generalstaatsan-
waltschaft über die Einsicht 
in den Prüfungsbericht. 

4 Die kantonale Daten-
schutzaufsichtsstelle 
kann direkt bei der 
Finanzkontrolle abge-
schlossene Prüfungs-
berichte sowie allfälli-
ge Stellungnahmen 
der geprüften Stelle 
verlangen, soweit die-
se zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben von Bedeu-
tung sind einen Bezug 
zu Vorabkontrollen von 
Datenbearbeitungen 
im Sinne von Artikel 
17a des Datenschutz-
gesetzes vom 19. Feb-
ruar 1986 (KDSG)3) 
haben. Sie orientiert in 
diesen Fällen die zu-
ständige Direktion, die 
Staatskanzlei, das 
betroffene oberste 
kantonale Gericht oder 
die Generalstaatsan-
waltschaft über die 
Einsicht in den Prü-
fungsbericht. 

 Art.  39 
Dokumentation 

   

                                                   
1) BSG 152.04 
2) BSG 152.04 
3) BSG 152.04 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 1 Die Staatskanzlei stellt der Finanzkon-
trolle alle Beschlüsse des Regierungsra-
tes zu, die Auswirkungen auf den Finanz-
haushalt haben. 

   

      7 Meldestelle Missstände    

 Art.  40 
Zuständigkeit 

   

 1 Die Finanzkontrolle ist Meldestelle für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Kantons über Missstände in der kantona-
len Verwaltung, bei Gerichtsbehörden und 
der Staatsanwaltschaft («Whistleblowing-
stelle»). 

   

 2 Im Einvernehmen mit der Finanzkontrol-
le kann der Regierungsrat die Finanzkon-
trolle durch Verordnung als Meldestelle 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von anderen Trägern öffentlicher Aufga-
ben bezeichnen. 

2 Im Einvernehmen mit der 
Finanzkontrolle kann der 
Regierungsrat die Finanz-
kontrolle durch Verordnung 
als Meldestelle für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter von anderen Trägern 
öffentlicher Aufgaben kan-
tonalen Anstalten bezeich-
nen. 

 Antrag Regierungsrat I 

 Art.  41 
Missstände 

   

 1 Als Missstände im Tätigkeitsbereich der 
Behörden und der anderen Träger öffent-
licher Aufgaben gemäss Artikel 40 gelten 
insbesondere 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 a Verstösse gegen rechtliche Bestimmun-
gen, 

   

 b Unregelmässigkeiten.    

 Art.  42 
Verfahren 

   

 1 Die Meldestelle    

 a klärt die meldende Mitarbeiterin oder 
den meldenden Mitarbeiter über das 
Verfahren sowie über deren oder des-
sen Rechte und Pflichten im Rahmen 
des Verfahrens auf, 

   

 b nimmt den Sachverhalt auf und prüft die 
Meldung auf ihre Begründetheit, 

   

 c informiert die zuständigen Stellen in 
sinngemässer Anwendung von Artikel 
20, wenn sie einen Missstand festge-
stellt hat, 

   

 d vernichtet die Akten zu einem gemelde-
ten Missstand spätestens ein Jahr nach 
Abschluss der Abklärungen, wenn sie 
keine Anhaltspunkte für das Vorliegen 
eines solchen gefunden hat. 

   

 Art.  43 
Sachverhaltsabklärung und Vertraulichkeit 

   

 1 Es besteht kein Anspruch auf Abklärung 
des gemeldeten Sachverhalts. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 2 Die Meldestelle behandelt die Meldun-
gen vertraulich. Ohne Einverständnis der 
meldenden Mitarbeiterin oder des mel-
denden Mitarbeiters gibt sie keine Infor-
mationen zu deren oder dessen Person 
bekannt. 

   

      8 Schlussbestimmungen    

 Art.  44 
Änderung von Erlassen 

   

 1 Folgende Erlasse werden geändert:    

 1. Gesetz vom 20. Juni 1995 über die 
Organisation des Regierungsrates und 
der Verwaltung vom 20. Juni 1995 (Or-
ganisationsgesetz, OrG)1), 

   

 2. Gesetz vom 5. Juni 2002 über die Akti-
engesellschaft Bedag Informatik (Be-
dag-Gesetz, BIG)2), 

   

 3. Gesetz vom 10. März 2020 über die 
zentralen Personendatensammlungen 
(Personendatensammlungsgesetz, 
PDSG)3), 

   

 4. Personalgesetz vom 16. September 
2004 (PG)4), 

   

                                                   
1) BSG 152.01 
2) BSG 152.031.2 
3) BSG 152.05 
4) BSG 153.01 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 5. Spitalversorgungsgesetz vom 13. Juni 
2013 (SpVG)1). 

   

 Art.  45 
Aufhebung eines Erlasses 

   

 1 Das Gesetz vom 1. Dezember 1999 
über die Finanzkontrolle (Kantonales Fi-
nanzkontrollgesetz, KFKG)2) wird aufge-
hoben. 

   

 Art.  46 
Inkrafttreten 

   

 1 Der Regierungsrat bestimmt den Zeit-
punkt des Inkrafttretens. 

   

 II.    

 1. 
Der Erlass 152.01 Gesetz über die Orga-
nisation des Regierungsrates und der 
Verwaltung vom 20.06.1995 (Organisati-
onsgesetz, OrG) (Stand 01.01.2021) wird 
wie folgt geändert: 

   

Art.  40a 
 

    

1 Die Finanzkontrolle ist ein selbst-
ständiges Amt gemäss der besonde-
ren Gesetzgebung über die Finanzkon-
trolle. 

1 Die Finanzkontrolle ist ein selbstständi-
ges Amteine selbstständige Organisati-
onseinheit gemäss der besonderen Ge-
setzgebung über die Finanzkontrolle. 

   

                                                   
1) BSG 812.11 
2) BSG 622.1 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 2. 
Der Erlass 152.031.2 Gesetz über die 
Aktiengesellschaft Bedag Informatik vom 
05.06.2002 (Bedag-Gesetz, BIG) (Stand 
01.01.2003) wird wie folgt geändert: 

   

Art.  9 
Aufsicht 

    

1 Die dem Kanton gegenüber der Be-
dag Informatik zustehenden Rechte 
und Pflichten werden im Rahmen des 
Aktienrechts durch den Regierungsrat 
wahrgenommen. 

    

2 Die Aufsicht der Finanzkontrolle rich-
tet sich nach dem Gesetz vom 1. De-
zember 1999 über die Finanzkontrolle 
(Kantonales Finanzkontrollgesetz, 
KFKG)1). 

2 Die Aufsicht der Finanzkontrolle richtet 
sich nach dem Gesetz Kantonalen Fi-
nanzkontrollgesetz vom 1. Dezember ■■■ 
(KFKG)2)1999 über die Finanzkontrolle 
(Kantonales Finanzkontrollgesetz, KFKG). 

   

 3. 
Der Erlass 152.05 Gesetz über die zentra-
len Personendatensammlungen vom 
10.03.2020 (Personendatensammlungs-
gesetz, PDSG) (Stand 01.03.2021) wird 
wie folgt geändert: 

   

Art.  A1-1 
 

    

                                                   
1) BSG 622.1 
2) BSG 622.1 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

1 Die Daten, Datenkategorien und 
Funktionalitäten nach Artikel 5 Absatz 
4 sind  

    

a Konfession,     

b Angaben über den persönlichen 
Geheimbereich, insbesondere den 
seelischen, geistigen und körperli-
chen Zustand, 

    

c Ausweis- und Schriftensperre nach 
Artikel 237 Absatz 2 Buchstabe b 
StPO, 

    

d Angaben zum Kindes- und Erwach-
senenschutz, 

    

e Angaben zum Haushalt,     

f Funktionalitäten nach Artikel 7 Ab-
satz 1 Buchstabe h. 

    

2 Bei der Erfüllung der Aufgaben ge-
mäss den nachfolgenden Gesetzen ist 
die Bearbeitung der aufgelisteten Da-
ten, Datenkategorien und Funktionali-
täten zulässig, sofern die Verhältnis-
mässigkeit gewahrt bleibt (Art. 5 Abs. 3 
KDSG): 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

Tabelle 

Nr. Gesetz 

Daten, Datenka-
tegorien und 
Funktionalitäten 
(Abs. 1)

II. Gesetze Kanton Bern  

22. 
Gesetz über die Finanzkontrol-
le (Kantonales Finanzkontroll-
gesetz, KFKG; BSG 622.1) 

a, d, e, f
 

Tabelle geändert 

Nr. Gesetz 

Daten, Datenka-
tegorien und 
Funktionalitäten 
(Abs. 1)

II. Gesetze Kanton Bern  22. … … 
 

   

 4. 
Der Erlass 153.01 Personalgesetz vom 
16.09.2004 (PG) (Stand 01.05.2021) wird 
wie folgt geändert: 

   

Art.  50a 
Melderecht bei Missständen und Schutz 

    

1 Wer der Meldestelle für Missstände 
gemäss Artikel 17a des Gesetzes vom 
1. Dezember 1999 über die Finanzkon-
trolle (Kantonales Finanzkontrollge-
setz, KFKG)1) eine Meldung im guten 
Glauben erstattet oder bei der Abklä-
rung Unterstützung leistet, darf des-
wegen im Anstellungsverhältnis nicht 
benachteiligt werden. Als Benachteili-
gung gelten insbesondere Kündigung, 
Zurückstufung in der Hierarchie, Ver-
setzung, Verweigerung der Beförde-
rung oder des Gehaltsaufstiegs sowie 
die bewusste Beeinträchtigung psychi-
scher Art und deren Duldung. 

1 Wer der Meldestelle für Missstände ge-
mäss Artikel 17a 40 bis 43 des Gesetzes 
Kantonalen Finanzkontrollgesetzes vom 
1. Dezember■■■ (KFKG)2) 1999 über die 
Finanzkontrolle (Kantonales Finanzkon-
trollgesetz, KFKG) eine Meldung im guten 
Glauben erstattet oder bei der Abklärung 
Unterstützung leistet, darf deswegen im 
Anstellungsverhältnis nicht benachteiligt 
werden. Als Benachteiligung gelten ins-
besondere Kündigung, Zurückstufung in 
der Hierarchie, Versetzung, Verweigerung 
der Beförderung oder des Gehaltsauf-
stiegs sowie die bewusste Beeinträchti-
gung psychischer Art und deren Duldung. 

   

                                                   
1) BSG 622.1 
2) BSG 622.1 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

2 Wer wegen einer solchen Meldung 
oder der Unterstützung bei der Abklä-
rung von einer Benachteiligung im 
Sinne von Absatz 1 betroffen ist, kann 
von der zuständigen Behörde deren 
Beseitigung verlangen. 

    

 5. 
Der Erlass 812.11 Spitalversorgungsge-
setz vom 13.06.2013 (SpVG) (Stand 
01.03.2021) wird wie folgt geändert: 

   

Art.  22 
Wahrnehmung der Beteiligungsrechte 
1. Allgemeines 

    

1 Die dem Kanton als Aktionär gegen-
über den RSZ zustehenden Rechte 
und Pflichten werden durch den Regie-
rungsrat wahrgenommen. 

    

2 Der Regierungsrat kann die Wahr-
nehmung der Beteiligungsrechte an 
eine oder mehrere Direktionen delegie-
ren. 

    

3 Er berücksichtigt bei der Wahl des 
Verwaltungsrats eines RSZ die regio-
nalen Interessen im Rahmen der ihm 
zustehenden Aktionärsrechte ange-
messen. Die Mitglieder des Verwal-
tungsrats dürfen nicht der kantonalen 
Verwaltung angehören. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

4 Die Aufsicht der Finanzkontrolle rich-
tet sich nach dem Gesetz vom 1. De-
zember 1999 über die Finanzkontrolle 
(Kantonales Finanzkontrollgesetz, 
KFKG)1). 

4 Die Aufsicht der Finanzkontrolle richtet 
sich nach dem Gesetz Kantonalen Fi-
nanzkontrollgesetz vom 1. Dezember ■■■ 
(KFKG)2)1999 über die Finanzkontrolle 
(Kantonales Finanzkontrollgesetz, KFKG). 

   

 III.    

 Der Erlass 622.1 Gesetz über die Finanz-
kontrolle vom 01.12.1999 (Kantonales 
Finanzkontrollgesetz, KFKG) (Stand 
01.09.2014) wird aufgehoben. 

   

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt den Zeit-
punkt des Inkrafttretens. 

   

 Bern, 18. August 2021 Bern, 23. September 2021 Bern, 27. Oktober 
2021 

 Im Namen des Regierungsrates 
Die Präsidentin: Simon 
Der Staatsschreiber: Auer 

Im Namen der Kommission 
Der Präsident: Bichsel 

Im Namen des Regie-
rungsrates 
Die Präsidentin: Simon 
Der Staatsschreiber: 
Auer 

 

                                                   
1) BSG 622.1 
2) BSG 622.1 


